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7. Wahlperiode

Wasserwerfer bei der Thüringer Polizei

Die Thüringer Polizei verfügt über zwei Wasserwerfer 10.000 (WaWe 10), die im September 2013 in den 
Dienst der Thüringer Polizei gestellt wurden.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/4824 vom 9. Mai 
2023 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Juni 2023 beantwortet:

1.	 Wie	ist	die	Wasserwerferstaffel	der	Bereitschaftspolizei	Thüringen	derzeit	personell	aufgestellt?

Antwort:
Strukturgemäß	sind	18	Dienstposten	(drei	Beamte	gehobener	Dienst	und	15	Beamte	mittlerer	Dienst)	
im Organisations- und Dienstpostenplan hinterlegt. Derzeit ist ein Dienstposten des gehobenen Diens-
tes unbesetzt.

2.	 In	welchem	Jahr	stehen	planmäßig	Ersatzbeschaffungen	für	die	Wasserwerfer	an?

Antwort:
Derzeit	existieren	keine	Pläne	für	eine	Ersatzbeschaffung	von	Wasserwerfern.

3.	 In	welchen	verschiedenen	Modi	kann	derzeit	die	Wasserabgabe	stattfinden?

Antwort:
Die Wasserabgabe kann in Form von "Wasserregen", "Wasserglocke", "Wassersperre", "Wasserstoß" 
und "Wasserwand" erfolgen.

4.	 Bei	wie	vielen	und	welchen	polizeilichen	Einsatzlagen	in	den	Jahren	2021	und	2022	der	Bereitschafts-
polizei Thüringen
a)	 wurden	Wasserwerfer	vor	Ort	mitgeführt	oder	in	Bereitschaft	gebracht,
b) wurde konkret der Einsatz der Wasserabgabe angedroht,
c) wurde eine Wasserabgabe tatsächlich durchgeführt 
(bitte	jeweils	für	4	a	bis	c	tabellarisch	auflisten)?

5.	 Was	war	der	jeweilige	Anlass	der	Einsätze	in	Frage	4	(zum	Beispiel	Versammlungslagen,	Fußball	et	ce-
tera;	bitte	in	die	Tabelle	zu	Frage	4	aufnehmen)?
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6. Welche der in Frage 4 genannten Einsätze fanden in Thüringen statt, welche außerhalb Thüringens (bit-

te	in	die	Tabelle	zu	Frage	4	aufnehmen)?

Antwort	zu	den	Fragen	4,	5	und	6:
Hierzu wird auf die Anlage verwiesen.

7.	 Bei	welchen	der	in	Frage	4	c	genannten	Einsätze	fand	eine	Beimischung	mit	Reizgas	statt	(bitte	in	die	
Tabelle	zu	Frage	4	aufnehmen)?

Antwort:
Seit dem 28. Juni 2019 wird keine CN-Stammlösung in den Wasserwerfern vorgehalten. 

8.	 Bei	wie	vielen	und	welchen	Einsatzlagen	über	die	Frage	4	hinaus	wurden	in	den	Jahren	2021	und	2022	
Wasserwerfer	der	Bereitschaftspolizei	Thüringen	außerhalb	originär	polizeilicher	Einsätze	genutzt,	zum	
Beispiel	zum	Löschen	von	Bränden	oder	dem	Bewässern	von	Bäumen	in	Trockenzeiten?

Antwort:
In zwei Fällen erfolgte der Einsatz von jeweils einem Wasserwerfer außerhalb der originären Aufgaben-
erfüllung, am 16. Oktober 2021 zu einer Waldbrandübung der Feuerwehr Suhl und am 27. Juli 2022 zur 
Bekämpfung	eines	Waldbrandes	in	Arnsberg/Sachsen.

9.	 Welche	Vorgaben	existieren	dazu,	wo	der	Wasserwerfer	gegen	welche	Körperpartien	potentieller	Stö-
rer	mit	welchem	Wasserdruck	eingesetzt	oder	nicht	eingesetzt	werden	soll?

Antwort:
Bei	dem	Einsatz	der	Wasserwerfer	sind	die	landesrechtlichen	Regelungen	des	Freistaats	Thüringen	zu	
beachten. 

Gemäß	§	59	Abs.	1	Thüringer	Polizeiaufgabengesetz	handelt	es	sich	im	Sinne	der	Frage	um	Einwirkun-
gen	auf	Personen	im	Rahmen	des	unmittelbaren	Zwangs.	Der	Wasserwerfer	ist	gemäß	§	59	Abs.	3	Thü-
ringer Polizeiaufgabengesetz als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt bestimmt. Die Art und Weise des 
unmittelbaren	Zwangs	regelt	sich	nach	§	52	Abs.	1	Nr.	3	sowie	§	56	ff.	Thüringer	Polizeiaufgabengesetz.	

Darüber hinaus ist insbesondere die Polizeidienstvorschrift 122 "Wasserwerfer und Wasserarmaturen" 
(Verschlusssache	-	Nur	für	den	Dienstgebrauch)	einschlägig.

10.	Welche	Kenntnisse	 hat	 die	 Landesregierung	 über	 den	weiteren	Verbleib	 des	Wasserwerfer	 9.000	
(WaWe	9),	der	im	Jahr	2014	als	Vorgängermodell	nach	20	Dienstjahren	ausgesondert	werden	sollte?

Antwort:
Das	Fahrzeug	wurde	nach	Lieferung	und	Zulassung	des	Neufahrzeugs	an	den	Bund	zurück	übergeben.	

Maier 
Minister

Anlage* 

Endnote:

* Auf einen Abdruck der Anlage wird verzichtet. Die Anlage steht unter der oben genannten Drucksachennummer 
elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in der Parlamentsdokumentation unter der Internetadresse 
www.parldok.thueringen.de	zur	Verfügung.	Der	Fragesteller,	die	Fraktionen,	die	Parlamentarische	Gruppe,	die	frak-
tionslosen Abgeordneten und die Landtagsbibliothek erhalten je ein Exemplar der Anlage in der Papierfassung.

http://www.parldok.thueringen.de


 
 

 

Anlage Kleine Anfrage 4824  

 

Antwort zu Fragen 4 a, b und c sowie Fragen 5 und 6 

Berichtsjahr 2021 

Datum Frage 6)  
Einsatzort bzw. 
Bundesland 

Frage 4a)               
vor Ort oder 
Bereitschaft 

Frage 4b)     
Androhung der 
Wasserabgabe 

Frage 4c) 
Wasserabgabe 

Frage 5)  
Einsatzanlass 
 

23.01.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

20.02.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

27.02.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

20.03.2021 Land Hessen vor Ort Ja Nein Versammlungsgeschehen 

01.05.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

08.05.2021 Freistaat Sachsen vor Ort Ja Ja Versammlungsgeschehen 

24.07.2021 Land Hessen vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

07.08.2021 Weimar vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

18.09.2021 Freistaat Sachsen vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

23.10.2021 Freistaat Sachsen vor Ort Ja Nein Versammlungsgeschehen 

06.11.2021 Freistaat Sachsen vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

04.12.2021 Eisenach vor Ort Ja Nein Versammlungsgeschehen 

11.12.2021 Gera und Greiz vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

11.12.2021 Eisenach vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

13.12.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

13.12.2021 Suhl vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

17.12.2021 Eisenach vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

18.12.2021 Greiz vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

19.12.2021 Gotha vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

20.12.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

27.12.2021 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 



 
 

 

Berichtsjahr 2022 

 

 

Datum Frage 6)  
Einsatzort bzw. 
Bundesland 

Frage 4a)               
vor-Ort oder 
Bereitschaft 

Frage 4b)     
Androhung der 
Wasserabgabe 

Frage 4c) 
Wasserabgabe 

Frage 5)  
Einsatzanlass 
 

10.01.2022 Gera vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

02.02.2022 Erfurt vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

07.02.2022 Eisenach vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

26.03.2022 Gera vor Ort Nein Nein Versammlungsgeschehen 

01.05.2022 Erfurt Objektbereitschaft Nein Nein Versammlungsgeschehen 

15.05.2022 Land Mecklenburg 
Vorpommern 

vor Ort Nein Nein Fußball 

06.08.2022 Land Sachsen-Anhalt vor Ort Nein Nein Fußball 

18.09.2022 Erfurt vor Ort Nein Nein Fußball 

01.10. - 
03.10.2022 

Erfurt Objektbereitschaft Nein Nein Versammlungsgeschehen 

04.12.2022 Erfurt vor Ort Nein Nein Fußball 
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